
„Bei Bauen in Nachbarschaften 
geht es immer um zwei Dinge: 
Den behutsameren Umgang mit 
den Menschen, die in der Nach-
barschaft wohnen und den behut-
samen Umgang mit der gebauten 
Nachbarschaft. Die Frage ist: Wie 
schafft man Wohnraum für die 
Menschen, die ihn brauchen? Man 
muss hier einen breiten Konsens 
schaffen denn es hilft nicht weiter, 
wenn alle sagen: Ja, es braucht 
neue Wohnungen aber bitte nicht 
bei uns. Die andere Frage ist: Was 
passiert eigentlich gesellschaft-
lich, wenn der soziale Wohnraum 
nur noch am Stadtrand verwirklicht 
wird?“

Ralf Protz

Susanne Willems ist der Frage nach-
gegangen ob die Planungen für das 
Kietzer Feld aus DDR-Zeiten noch 
Bestand haben – dies wurde von 
der Verwaltung mit „nein“ beant-
wortet. „Uns hat dann interessiert, 
auf welcher Grundlage die Verwal-
tung zu dieser 
E i n s c h ä t z u n g 
kommt.“ Histo-
risch habe es 
nach der Wende 
das Ziel gegeben, 
dass die Rege-
lungen des Bau-
g e s e t z b u c h e s 
mit einer Über-
gangszeit für das 
Gebiet der DDR 
adaptiert ein-
geführt werden. 
Das Werkzeug, 
für das man sich dann im Frühsom-
mer 1990 entschieden habe, sei 
die Vorabeinführung der adaptier-
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ten Grundsätze des Baugesetzbu-
ches in Form einer Verordnung, der 
sogenannten „Bauplanungs- und 
Zulassungsverordnung“ (BauZVO) 
gewesen. 

Für die am 3. Oktober 1990 ent-
stehenden „neuen Bundesländer“ 
sei die Rechtlage somit geklärt 
worden. Die Rechts-
lage im Osten Ber-
lins sei durch die 
Verfassungsgebung 
der Stadtverordne-
tenversammlung 
am 23. Juli 1990 
jedoch eine andere: 
Durch die Verfas-
sungsgebung hätte 
hier das Kommu-
nalverfassungsge-
setz der DDR keine 
analoge Anwendung 
mehr gefunden. 
Somit konnte auch 
die BauZVO, welche 
erst Ende Juli 1990 
veröffentlicht wur-
de, keine Rechts-
wirkung mehr im Osten Berlins 
entfalten, da hier die gesetzliche 
Ermächtigung für das Aufstellen 
einer Verordnung weggebrochen 
war. „Das hat damals niemand be-
merkt. Ich halte das jedoch für eine 
Rechtsauffassung, auf die sich die 
Verwaltung bezieht, weil es ihr zu-
passkommt, Bauvorhaben im Osten 
nur über § 34 BauGB zu beeinflus-
sen.“ 

Auffällig seien hier etwa die Aussa-
ge des ab 1991 amtierenden Se-
natsbaudirektors Hans Stimmann, 
der gegenüber Investoren damit 
warb, dass ihre Vorhaben innerhalb 
weniger Tage eine Baugenehmi-
gung erlangen könnten, wenn sie 
sich nur einfügten. „Was sich ein-
fügte sieht man heute in der Mitte 

Berlins.“ Mit den 
Anstrengungen 
die Wohnungs-
neubauzahlen zu 
steigern, richtete 
sich der Blick seit 
dem vorvorletzten 
Senat auf Sied-
lungen der 50er, 
60er und später 
auch der 70er und 
80er Jahre. „Da 
kam die Rechts-
a u f f a s s u n g , 
dass man hier 
auch nach § 34 
BauGB bauen 
könnte, wieder 
sehr zupass. So 
ist dann, nach 

unserem Eindruck, das Wohnge-
biet Kietzer Feld zu einer Art Test-
gebiet für die größte landeseigene 
Wohnungsbaugesellschaft, die 
degewo, geworden, um zu schau-
en was man einer Nachbarschaft 
zumuten kann.“

Christian Otto entgegnet: „Etwas 
polemisch: Das ist ein toter Gaul, 
den sie da reiten. Das ist hochin-

teressant aber für die Zukunft un-
produktiv, sich mit der Frage ausei-
nanderzusetzen.“ Man werde nicht 
wieder in den Zustand kommen die-
se alten Pläne anzuwenden. „Die 
Frage ist eigentlich, wie wir mit dem 
§ 34 BauGB weitermachen.“ 
Man habe in der Bundesrepublik ein 
großes Problem, was es zum Bei-
spiel in Norwegen, Frankreich oder 
England nicht gebe: Das Bauen ist 
erlaubt, weil es zum Grundstück 
gehört, das sei Teil des Eigentums. 
Wenn man keine Regelung hätte, 
dürfte man auf dem Grundstück 
machen was man will, das sei Teil 
des alten preußischen Rechts. In 
Norwegen dürfe man hingegen zum 
Beispiel nur bauen, wenn es einen 
Plan gibt. Gäbe es den nicht, dürfe 
man auch nicht bauen. Da werde 
das Baurecht verliehen. „Diese alte 

von links nach rechts: 
Theresa Keilhacker, Georg Balzer, Juliane Witt, Christian Otto, Susanne Willems
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Rechtstradition schleppen wir also 
noch mit. Man könnte das aber 
auch ganz anders machen, zum 
Beispiel wie im Wasserrecht, auch 
dann gilt: Das Baurecht wird verlie-
hen.“ Der § 34 BauGB sei 1960 mit 
der Vorstellung eingeführt wurden: 
Den brauchen wir gar nicht so lan-
ge, denn dann haben wir überall Be-
bauungspläne und wir können den 
ad acta legen. „Aber ohne den § 34 
BauGB konnte man nicht operieren 
denn dann hätten, wenn es keine 
Pläne gibt, alle bauen können, wie 
sie wollten.“

Georg Balzer berichtet von eigenen 
Erfahrungen mit dem § 34 BauGB 
aus seiner Berufspraxis als Stadt-
planer. Hierbei seien ihm auch die 
großen Unterschiede in der Anwen-
dung aufgefallen: „In einigen Bezir-
ken gibt es Bereiche da fragt man 
sich wie konnte diese Entwicklung 
nach § 34 entstehen und in ande-
ren Bezirken stellt man fest, es gibt 
da eine sehr stringente Anwendung, 
da hat man sehr klare Bebauungs-
strukturen und da ist man im Üb-
rigen auch sehr klar in der Kom-
munikation mit den Akteuren. Da 
wird dann auch mal gesagt: Nein, 
da brauchen wir einen Bebauungs-
plan, aber den könne wir gerade 
nicht aufstellen, weil etwa die Ka-
pazitäten gerade fehlen.“ 
Das Beispiel Kietzer Feld zeige aber 
auch einen sehr typischen Konflikt 
auf: „Einerseits: Wie kann ich als 
landeseigenes Wohnungsunter-

nehmen Neubauzahlen an die Se-
natsverwaltung liefern und auf der 
anderen Seite steht die Frage: Wie 
kann man ein Wohngebiet so er-
gänzen, dass ein Mehrwert für die 
Nachbarschaft und eine Akzeptanz 
möglich ist? Kann man überhaupt 
dort bauen?“ Das müsse dann im-
mer im Einzelfall entschieden wer-
den. Darüber hinaus gebe es aber 
in Berlin auch immer die Frage der 
Zuständigkeiten: Wenn ein Bezirk 
die Baugenehmigung ablehne, wür-
den Projektentwickler diese sich 
dann einfach über den Senat holen.  

Juliane Witt berichtet von der Zeit 
nach der Wende, als sie im Prenz-
lauer Berg für Kinder- und Jugend-
politik zuständig war. Der Stadtteil 
sei damals von den oft grauen 
Höfen geprägt gewesen. Es sei da-
rum gegangen Spielräume zu ent-
wickeln und Räume vor Bebauung 
zu sichern. Die Frage des Besitzes 
habe somit eine zentrale Rolle ge-
spielt und der Verkauf von Liegen-
schaften sei in der Zeit die Haupt-
sorge gewesen. „In Marzahn war 
die Situation zum Beispiel eine 
ganz andere: Der Stadtraum ist in 
den 70er/80er Jahren entstanden. 
Ende der 90er gab es hier 100 Kitas 
- die Anzahl, aber auch die dazuge-
hörigen Gebäude sind dann runter-
gebrochen worden auf 67. Über 30 
Schulen und viele weitere Gebäude 
und Gebäudeteile sind abgerissen 
worden – so sind etwa die Ahrens-
felder Terrassen entstanden.

Eine bestimmte Zeit lang fand man 
das attraktiv: Man schafft wieder 
Räume, in denen Platz entsteht. 
Das besonders ärgerliche ist, dass 
die Gebäude nicht einfach als Frei-
raum belassen, sondern abgeris-
sen wurden.“ Die Flächen seien 
dann an die BIM gegangen. Jetzt 
habe man die Situation, dass viel 
der Flächen jahrelang leer standen 
und umgenutzt wurden – zum Teil 
als Garagen, zum Teil in dem man 
die Höfe wieder mit viel Fördermit-
teln gestaltet habe. Inzwischen sei 
der Wohnungsleerstand wieder 
auf Null und es gebe zum Teil 180 

Bewerber*innen pro 
Wohnung. Außerdem 
sei Marzahn der Bezirk, 
der die meisten Plätze 
für Geflüchtete anbie-
te. Durch den Abriss 
gebe es die Flächen 
und deswegen würden 
dort etwa vom Senat 
sechs modulare Unter-
künfte gebaut - wäh-
rend von den geplanten 
Vorhaben in Charlotten-
burg-Wilmersdorf auf 
Grund des Widerstands 
der Anwohnenden gar 
nichts umgesetzt wur-
de. „Schon in der DDR 

sollte der Bezirk das Wohnungs-
problem des ganzen Landes lösen. 
Nach der Wende wurde er dann mit 
dem Rückbau und der Stigmatisie-
rung - Platte, soziale Not, Stadtrand 
- allein gelassen und nun nimmt 
man ihnen den Raum auch noch 
weg. Da kommt einfach das Gefühl 
auf, dass alle gesellschaftlichen 
Folgekosten in dem Viertel abgela-
den werden und das erzeugt aktuell 
eine außerordentlich kritische und 
baufeindliche Stimmung.“ 
Das Thema Grün und Natur habe ei-
nen enormen Bedeutungszuwachs 
erlangt. Für die weitere Entwicklung 
habe man sich drei Ziele gesetzt: 
Erstens, keine kommunalen Grünf-
lächen mehr herzugeben, zweitens 
sollen Erdgeschosse zukünftig für 
aktive Nutzungen wie Gewerbe be-
stimmt sein und drittens muss je-
des neue Projekt auch anhand des 
Parkplatzverlusts diskutiert werden. 
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„Nun hat man das Gefühl: Jetzt 
wäre eigentlich mal der Westteil 
dran. Was wäre dafür der richtige 
Ansatz?“, fragt Theresa Keilhacker.

„Im Westen haben wir ja den Bau-
nutzungsplan, der wie ein B-Plan zu 
bewerten ist. Das heißt im Westen 
ist nicht ohne weiteres der 
§ 34 BauGB anwendbar, da 
man auf grob dreiviertel der 
bebauten Fläche eben auf 
diesen Baunutzungsplan 
stößt“, erklärt Georg Balzer. 
„Das ist die Theorie. In der 
Praxis sieht die Sache schon 
etwas anders aus, da durch 
Aushandlungen und Befrei-
ungen natürlich auch Vor-
haben realisiert werden, die 
deutlich über die Festsetzun-
gen vom Baunutzungsplan 
hinausgehen.“ Zu beobach-
ten sei jedoch, dass etwa bei 
Siedlungen der 50er Jahre im 
Osten eher nachverdichtet werde, 
während man im Westen öfter dazu 
übergeht direkt abzureißen und die 
Flächen neu zu bebauen. Gleich-
zeitig gebe es aber auch große Un-
terschiede in den Eigentumsstruk-

turen: Die Landeseigenen hätten 
insbesondere im Osten erhebliche 
Liegenschaften.

Nach Möglichkeitsräumen für die 
Planung des Stadtwachstums be-
fragt antwortet Christian Otto, dass 
man beim Baugesetzbuch anset-
zen müsse: „Eine Stadt muss Pla-
nen. Das ist eine objektive Pflicht. 
Das halte ich für ein großes Manko 
in Berlin: Die fehlende Bereitschaft 
Städtebaupolitik zu betreiben und 
danach zu planen.“ Rückblickend 
sei es eine Meisterleistung gewe-

sen, einen solch umfangreichen 
Plan wie den Baunutzungsplan 
Ende der 50er aufzustellen. Dieser 
sei heute aber im Prinzip funktions-
los, weshalb auch in Westberlin der 
§ 34 BauGB Anwendung findet. Aus 
juristischer Sicht brauche es daher 
eine Neuauflage des Baunutzungs-

planes, denn: „Man 
muss aus der Passi-
vität rauskommen.“ 
Die Politik müsse 
sich dieser Aufgabe 
stellen, dazu gehö-
re auch, dass es 
klare Regeln gebe, 
wie mit öffentlichen 
und privaten Belan-
gen im Baurecht 
umgegangen wer-
den muss, welche 
keinen Raum für 
Aushandlungen zu-
lassen. 

Susanne Willems knüpft an: „Der 
tote Gaul in Berlin könnte die 
Rechtsstaatlichkeit werden. Auf 
eine Fortentwicklung der Verfah-
rensweisen in der Anwendung des 
§ 34 BauGB setze ich unter der ak-

tuellen politischen Konstel-
lation nicht.“ Man könne das 
sehr leicht benennen, was 
da passieren müsste. Etwa, 
dass ab einer bestimmten 
Menge beeinträchtigter Na-
tur, Naturschutzverbände 
obligatorisch um Stellung-
nahme gebeten werden – so 
wie das auch bei einem Be-
bauungsplan der Fall wäre. 
„Das ist auch ein Plädoyer 

für den Bebauungsplan. Man muss 
die Wege für verbindliche Planung 
erst wieder öffnen. Die sind ja ver-

sperrt durch die windige, freihändi-
ge und unzulässige Bebauung wie 
sie gerade durch den § 34 stattfin-
det.“ 

Auf die Frage aus dem Publikum, 
was man gegen solch unzulässige 
Vorhaben machen könne, antwortet 
sie: „Das Baurecht ist so gestrickt, 
dass es ein Recht zwischen einer 
Behörde und Privaten ist. Andere 
Private werden nur beteiligt, wenn 
sie, salopp gesagt, ein geldwertes 
Nachbarrecht haben.“ Bewohner 
und Mieter werden im Baurecht so-
mit nicht berücksichtigt. Der Nach-
bar, der hier als Betroffener ein 
Recht hat, gegen ein Vorhaben vor-
zugehen, kann einen Widerspruch 
gegen die bauplanungsrechtliche 
Vorentscheidung machen. Wenn 
allerdings Behörde und Projektent-
wickler einvernehmlich auf die bau-
planungsrechtliche Vorentschei-
dung verzichten, kann an dieser 
Stelle auch kein Widerspruch erfol-
gen. Gegen die planungsrechtliche 
Entscheidung des Fachbereichs 
Stadtplanung an den Fachbereich 
Naturschutz, Voraussetzung jeder 
Genehmigung, Bäume zu fällen und 
Strauchstrukturen zu zerstören, 
könne dann wiederum nicht vorge-
gangen werden, weil es dann hei-
ße, dass die Entscheidung ja keine 
Außenwirkung habe. Dazu komme, 
dass der Widerspruch gegen die 
planungsrechtliche Entscheidung 
nur 700 €, der gegen die fertige 
Baugenehmigung aber deren Ge-
bühr, 0,26 Prozent der Bausumme 
kosten würde, also tausende und 
zigtausende Euro.

Mit Blick auf das Kietzer Feld führt 
Prof. Otto aus, dass ein Großteil 
der dort mit Hilfe des § 34 BauGB 
genehmigten Bebauung nach der 
aktuellen Rechtsprechung des 10. 
Senats nicht zulässig sei, da die 
geplanten Freiflächen nicht bebaut 
werden dürften.
„Ich bin ja ein großer Fan des Be-
bauungsplans, weil wir darin alle 
Konflikte lösen und alle Wünsche 
berücksichtigen können.“ Nochmal 
auf den Rechtsschutz zurückkom-
mend erklärt er, dass es in Deutsch-
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land so sei, dass man nur ein Kla-
gerecht habe, wenn man in den 
eigenen Rechten verletzt sei. „Zwi-
schen einer Rechtsverletzung und 
einer Betroffenheit liegt ein Riesen-
unterschied.“ Mieter hätten somit 
keine Rechtsverletzung, da sie nur 
Mieter seien. Der § 34 BauGB sei 
in der Hinsicht sehr bauherr*innen-
freundlich und sehr nachbar*in-
nenunfreundlich – das sei vom Ge-
setzgeber so gewollt.

Juliane Witt erläutert, dass es in 
Marzahn zum Teil sehr große Innen-
höfe gebe, da sich in diesen zum 
Beispiel mal früher eine Schule und 
Kita drin befunden habe. „Da den-
ken natürlich schon manche: Da 
kann man wieder was reinbauen.“ 
In der Situation werde man aber mit 
dem Bebauungsplan arbeiten. Die 
langen Bearbeitungszeiten würden 
hier allerdings auch ein Problem 
darstellen. „Es muss außerdem 
eine Planerfordernis geben, also 
die Erfordernis Handlungsleitend 
zu sein. Daher hat in der Vergan-

genheit niemand in Marzahn 300 
kleine Bebauungspläne gemacht, 
um jeden einzelnen Hof zu sichern. 
Das hat auch was mit Geld und Per-
sonal zu tun. Im Moment entsteht 
aber durch deren Bedrohung auch 
der politische Wille das zu lösen.“ 
Bei konfliktbehafteten, vielleicht 
auch ruinösen Arealen könne der 
Bebauungsplan leider keine so 
schnellen Lösungen präsentieren, 
wie es von der Öffentlichkeit teil-
weise gefordert werde. Hier müsse 
dann erstmal eine gemeinsame 
Willensbildung aus Visionen einer-
seits und konservativ, bewahren-
den Kräften andererseits, erreicht 
werden.

„Der Bebauungsplan ist kein The-
rapie-Instrument, sondern Städ-
tebau“ wirft Christian Otto ein. Er 
sei für Beteiligung aber nicht für 
Beteiligungsexzesse. Man müsse 
sich aber auch nicht wundern, dass 
die Aufstellung von Bebauungsplä-
nen so lange dauert, wenn in diese 
jedes Detail reingeschrieben wer-
de. Ziele, Zwecke und wesentliche 

Auswirkungen passen auf 10 Sei-
ten, alles andere könne in die Ver-
fahrensakte.

Aus dem Publikum wird nochmal 
die Bedeutung von grünen Höfen 
für die Klimaanpassung benannt. 
In einer weiteren Wortmeldung wird 
der Eindruck aus Pankow beschrie-
ben, dass dort nicht so viel Bebau-
ungspläne verabschiedet würden, 
weil es den § 34 BauGB gebe und 
zusätzlich das Personal fehle. Eine 
dritte Stimme aus dem Publikum 
betont, dass es oftmals die Stadt 
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selbst sei, die in Form der landes-
eigenen Wohnungsbaugesellschaf-
ten nach § 34 BauGB baue. Es sei 
dann weniger ein rechtliches Prob-
lem, sondern ein politisches Prob-
lem: Es fehle der Mut in den Ämtern 
„Nein“ zu sagen.

Juliane Witt würde es nicht als 
Angst sehen. „Es geht eher da-
rum, sich auf ein verändertes 
Stadtbild einzulassen.“  Etwa 
bei der Unterlagerung von 
Wohngebäuden mit lebendi-
gen Erdgeschosszonen habe 
es lange die Haltung gegeben, 
dass dies nicht in Wohngebie-
te passe, diese Haltung ände-
re sich nun langsam. 

Die Verwaltung sei nach Georg 
Balzers Erfahrung durchaus kom-
petent, aber es liege auch an den 
politischen Verantwortlichen, den 
Werkzeugkasten des Baugesetzbu-
ches zu nutzen. So gebe es etwa 
Instrumente wie die Bereichsent-
wicklungsplanung, welche kaum 
genutzt werden und auch städte-
bauliche Rahmenplanungen und 
Blockkonzepte könnten viel häufi-
ger Anwendung finden.

Das Problem das Durchwinkens 
solcher Bauvorhaben nach § 34 
BauGB sei, so erklärt Susanne Wil-
lems, auch darauf zurückzuführen, 
dass es Gesprächsrunden gab, 
die den Stadtentwicklungsplan 
2030 entwickelt haben. In dem, 
von einem externen Dienstleister 
verfassten Papier stand dann auf 
der Prioritätenliste, dass etwa das 
Kietzer Feld kurzfristig mit mehre-
ren hundert Wohnungen bebaut 
werden könne. „Diese Gesprächs-
runden nehmen Entscheidungen 
vorweg und entmündigen letztlich 
die demokratischen Gremien, die 
eigentlich die Entscheidung tref-
fen müssten.“ Denn am Ende habe 
man einen Stadtentwicklungsplan, 
an dem die Verwaltung nicht ver-
nünftig beteiligt war und der dann 
quasi verbindlich zwischen Flächen-
nutzungsplan und Bebauungsplan 
hänge.
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